
 

. . .  

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Biberach an der Riß 

Auslegung der Planunterlagen zum Antrag auf wasserrechtliche 
Planfeststellung der Stadt Biberach zur Herstellung des Hochwas
serrückhaltebeckens Rindenmoos und zur Ausführung der Gewäs
seröffnung des Schlierenbachs bei Rindenmoos 

Die Stadt Biberach plant zum Schutz der Ortslage Rindenmoos vor einem hundertjährlichen Hochwasser 
zuzüglich Klimazuschlag den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb der Ortslage von Rinden
moos im Hauptschluss des Schlierenbachs. Die geplante Hochwasserschutzanlage besteht aus einem über
strömbaren Dammbauwerk und einem Auslassbauwerk. Der Abschlussdamm schließt die natürliche Tal
lage ab, sodass der südlich gelegene Talraum als Rückhalteraum genutzt wird. Innerhalb des entstehenden 
Rückhalteraums befindet sich ein Bolzplatz, welcher verlegt wird und eine Streuobstwiese, die in Zukunft 
innerhalb des Einstaubereiches liegt. 

Das Dammbauwerk hat eine Länge von ca. 340 m, eine Kronenbreite von 5 m und eine Gesamthöhe von 
bis zu 2,7 m gegenüber dem anstehenden Gelände und ca. 3,3 m zur Gewässersohle. Der gewöhnliche 
Hochwasserrückhalteraum wird mit 29.300 m³ angegeben. Beim Auslassbauwerk handelt es sich um ein 
Stahlbetonbauwerk, in dem der Grund- und Betriebsauslass der Hochwasserschutzanlage angeordnet sind. 

Im Zuge der Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens wird der Schlierenbach innerhalb und unterhalb 
des neuen Hochwasserrückhaltebeckens neu hergestellt und auf einem ca. 65 m langen Abschnitt natur
nah gestaltet. Unterschiedliche Versorgungsleitungen und Kanäle müssen im Bereich des Vorhabens in 
ihrer Höhe angepasst und verlegt werden. Weiter werden Wege- und Straßenbauarbeiten erforderlich. Die 
Auwiesenstraße wird zum Teil verlegt und es werden Anpassungen im Bereich des Kreuzungsbereichs der 
Oberen Straße ausgeführt. 

Von den Planungen für das Hochwasserrückhaltebecken Rindenmoos werden folgende Grundstücke auf 
Gemarkung Rißegg, Stadt Biberach konkret betroffen: Flurstück-Nr. 32, 128, 129, 130, 132, 143, 177, 210, 
212, 212/1, 214, 215, 225, 121 und 30. In welcher Art und Weise und in welchem Umfang diese Grundstü
cke von den Planungen betroffen werden, kann den ausgelegten Antragsunterlagen entnommen werden. 
Auf die Anlage 7 „HRB Rindenmoos/ Lageplan Flächen Inanspruchnahme“ wird besonders hingewiesen. 

Weiter beabsichtigt die Stadt Biberach die Gewässeröffnung und Herstellung eines neuen Gewässerbetts 
des Schlierenbaches auf einem Teilabschnitt in Rindenmoos. Der Schlierenbach, der auf einer Länge von ca. 
620 m verdolt ist, soll zum Teil verlegt, wieder geöffnet und in einen guten ökologischen Zustand versetzt 
werden. Zukünftig soll der Schlierenbach am Rand der Bebauung von Rindenmoos als offenes Gewässer 
innerhalb eines neuen breiten natürlichen Gewässerkorridors geführt werden, der sich eigendynamisch 
entwickeln kann. 

Von den Planungen der Gewässeröffnung des Schlierenbaches werden folgende Grundstücke im Bereich 
der Ortslage Rindenmoos auf Gemarkung Rißegg, Stadt Biberach konkret betroffen: Flurstück-Nr. 61, 223, 
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48/2, 50, 238, 239, 240, 242, 243, 868, 869, 870, 870/1, 55, 830 und 237. In welcher Art und Weise und in 
welchem Umfang diese Grundstücke von den Planungen betroffen werden, kann den ausgelegten Antrags
unterlagen entnommen werden. Auf die Anlage 19 „Gewässeröffnung Schlierenbach/ Lageplan Flächen 
Inanspruchnahme“ wird besonders hingewiesen. 

Die Stadt Biberach hat beim Landratsamt Biberach einen Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung zur 
Öffnung und Verlegung des Schlierenbachs und zur Herstellung und zum Betrieb eines Hochwasserrück
haltebeckens in und an der Ortslage von Rindenmoos nach § 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ein
gereicht. 

Nach § 70 Abs. 1 WHG in Verbindung mit § 73 Abs. 2, Abs. 3 und § 27b Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) werden sämtliche Planunterlagen in der Zeit vom 26.01.2026 bis 25.02.2026 je einschließlich auf 
folgender Internetseite, Homepage des Landratsamtes Biberach, Wasserwirtschaftsamt  

www.biberach.de/wasserwirtschaftsamt/oeffentliche-verfahren 

zur Einsichtnahme zugänglich gemacht. Weiter sind die Unterlagen in dem genannten Zeitraum über die 
Homepage der Stadt Biberach (https://www.biberach-riss.de/) abrufbar. 

Zusätzlich liegen die Planunterlagen in der Zeit vom 26.01.2026 bis 25.02.2026 je einschließlich bei der 
Stadtverwaltung Biberach, Bauverwaltungsamt, Museumstraße 2, Raum Nr. 7 in 88400 Biberach während 
den üblichen Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zum 11.03.2026 schriftlich oder zur 
Niederschrift  

beim Landratsamt Biberach, Wasserwirtschaftsamt, Rollinstraße 17, Büro G2.02, 88400 Biberach oder  

bei der Stadtverwaltung Biberach, Bauverwaltungsamt, Museumstraße 2, Zimmer Nr. 7, 88400 Biberach 

Einwendungen gegen den Plan erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Für eine wirksame Äußerung muss 
der vollständige Name und die vollständige, zustellungsfähige Adresse angegeben werden. Die Einwen
dungen müssen eigenhändig unterschrieben sein. Eine einfache E-Mail genügt nicht dem Schriftformer
fordernis. 

Mit dieser Bekanntmachung werden anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigungen auf die Möglich
keit zur Stellungnahme oder Erhebung von Einwendungen innerhalb der genannten Äußerungsfrist hinge
wiesen. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden rechtzeitig erhobene Einwendungen und abgegebene Stellung
nahmen mit dem Träger des Vorhabens erörtert. Ort und Zeit des Erörterungstermins werden mindestens 
eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben oder 
die fristgerecht Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin gesondert be
nachrichtigt. Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind, können die Personen, die Einwen
dungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung 

http://www.biberach.de/wasserwirtschaftsamt/oeffentliche-verfahren
https://www.biberach-riss.de/
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ersetzt werden, wenn mehr als 50 Entscheidungen zuzustellen sind. Nehmen Beteiligte an dem Erörte
rungstermin nicht teil, kann auch ohne sie verhandelt werden. 

Stadtverwaltung Biberach 

Biberach, 13.01.2026 

gez. Simon Menth 

Bürgermeister 

 

Online bereitgestellt am 21. Januar 2026 

 


	Auslegung der Planunterlagen zum Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung der Stadt Biberach zur Herstellung des Hochwasserrückhaltebeckens Rindenmoos und zur Ausführung der Gewässeröffnung des Schlierenbachs bei Rindenmoos

		2026-01-20T07:05:34+0000
	Stadt Biberach an der Riß




